
Beschluss: 
Der Ausschuss billigt folgende, der Ratsversammlung vorzu-
legende Drucksache: 
 
1. Die Ratsversammlung hat die während der öffentlichen 

Auslegung vorgebrachten Stellungnahmen geprüft und 
stimmt den Einzelanträgen gemäß der beiliegenden Über-
sicht zu. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, diejenigen 
Träger öffentlicher Belange und Institutionen, die Stellung-
nahmen vorgebracht haben, von dem Ergebnis mit Angabe 
der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
2. Die Ratsversammlung beschließt aufgrund des § 10 Bauge-

setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Art. 4 des Erbschaftssteuerreformgesetzes 
(ErbStRG) vom 24. Dezember 2008 (BGBI. I S. 3018), die 
1. vereinfachte Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes Nr. 129 „Kuhberg / Großflecken / Lütjenstraße / 
Kleinflecken“ für das Gebiet um den Konrad-Adenauer-
Platz, beiderseits des Kuhbergs, des Großfleckens, der Lüt-
jenstraße und des Kleinfleckens einschließlich der Einmün-
dungsbereiche der Bahnhofstraße, der Gasstraße, der Jo-
hannisstraße, der Kieler Straße, der Christianstraße, der 
Straße „Am Klostergraben", der Holstenstraße, des 
Fürsthofs, der Plöner Straße, des Haart, der Altonaer Stra-
ße, der Wittorfer Straße, der Mühlenbrücke, der Straße 
„Am Teich" und der Kaiserstraße im Stadtteil Stadtmitte 
als Satzung. 

 
3. Die Begründung wird gebilligt. 

 
4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Bebauungs-

plan nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich 
bekanntzumachen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan 
und die Begründung eingesehen werden können. 


